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Amtlicher Theil.
Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den Schuhgebieken.

Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Oktober 1898,
betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Süädwestafrika.

Auf Grund des § 58 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Oktober 1898 wird zu deren Aus-
führung Folgendes bestimmt:

1.
(Zu § 4 der Allerhöchsten Verordnung.)

Bezüglich des Eigenthumserwerbes durch Besitzergreifung von herrenlosem Lande verbleibt es bis
auf Weiteres bei den Bestimmungen der Verordnung vom 1. Oktober 1888, betreffend den Erwerb von
Grundeigenthum (Riebow, S. 299), nach der die eigenmächtige Besitzergreifung herrenlosen Landes unter
Androhung von Geldstrafe bis zweitausend Mark verboten ist und solche Besitzergreifungen von der Regierung
nicht als rechtsbeständig anerkannt werden.
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(Zu 85 der Allerhöchsten Verordnung.)
Grundbücher werden zunächst angelegt für den Umfang der Bezirkshauptmannschaften Windhoel,

Keetmanshoop, Gibeon, Swakopmund und Otyimbingwe. Die Bestimmung der Ortschaften oder Bezirke,
für welche die einzelnen Bände des Grundbuches anzulegen sind, bleibt den Beamten, denen die Bearbeitung
der Grundbuchsachen nach § 13 der Verordnung obliegt, überlassen.

X 3.
(Zu §§ 6 und 47 der Allerhöchsten Verordnung.)

Die Grundbücher werden nach dem in der Allerhöchsten Verordnung vom 24. Juli 1894, betreffend
die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Ostafrika (Kolonialblatt 1894, S. 389 ff.) in


